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Die > Buindesprüfselle. für jngendgefährdende Schrißen har auf den: am ie. 98. :1998 eingegange- 
nen Indizierungsantrag aı am 3. Fi 1999 gereäß, sı 15a Abs. 4 Sr ‚SS; im: ; vereinfachten Verfahren in in. 

der Besetzung: Er te 2 ER 

Stellvertr. Vorsitzende: 

  

Kirche: 

einstimmig beschlossen: Das Buch „Der ‚Verlust der. 
re Väterlichkeit oder: Das Jahr- 

hundert der Juden“. ..: 
von WR, Frenz. 

wird in „die Liste der. RE 
jugendgefährdenden Schriften 

. eingetragen. 

Kennedyallee 195-107 . 53175 Bonn . Telefon: 0228/37 66 31 

Postfach 26 01 21. 53153 Bonn. Telefax: 0228/37 90 14



Sachverhalt 

Das Buch „Der Verlust der Väterlichkeit“ Untertitel: „Das Jahrhundert der Juden“, Autor: 
Wolfgang Frenz, ist im P. Seidler Verlag, Solingen erschienen. Es hat einen Umfang von 94 
Seiten sowie einen nicht durchnummerierten Anhang und kostet laut Bestellschein DM 25,-- 
Das. beantragi die Indizierung 

des Buches, da sein Inhalt jugendgefährdend i.S. von $ 1 Abs. 1 GjS sei. Das Buch enthalte 
Passagen, die mit dem Menschenbild des Grundgesetzes unvereinbar, weil rassistisch und 
antisemitisch seien. Außerdem rechtfertige und verharmlose es den Nationalsozialismus und 
dessen Verbrechen. Insgesamt trage die Publikation dazu bei, für die Ideologie des National- 
Sozialismus, seine Rassenlehre, seine Führung, sein Erziehungsprogramm und seine Kriegs- 
führung zu werben, 
die Absage an das Ideengut und die Methoden des Nationalsozialismus sowie den Grundsatz 
der historischen Wahrhaftigkeit als Voraussetzung für die Selbsterkenntnis einer Nation in 
Frage zu stellen und ._ 
das Bekenntnis vom demokratischen Rechtsstaat als Glied der Völkergemeinschaft, zur Völ- 
kerverständigung unter Einschluß gerade auch der Aussöhnung des deutschen Volkes mit den 
früheren Kri iegsgegnern in Frage zu stellen. 

Der verfahrensbeteiligte Autor des Buches ist form- und fristgerecht davon in Kenntnis ge- 
setzt worden, dass über das Indizierungsverfahren im vereinfachten Verfahren gem. $ 15a 
Abs. 1 GjS entschieden werden soll. Er beantragt schriftlich zunächst Fristverlängerüng. Die- 
se wurde stillschweigend gewährt. Eine inhaltliche Stellungnahme ist indessen nicht bei der 
Bundesprüfstelle eingegangen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt des Buches 
sowie den der Prüfakte Bezug genommen. Die Mitglieder des Dreiergremiums haben die Ent- 
scheidung sowie die Entscheidungsbegründung einstimmig beschlossen. 

Gründe 

Das Buch „Der Verlust der Väterlichkeit“, Unteritel: „Das Jahrhundert der Juden“, Autor: 

Wolfgang Frenz, wird in die Liste der jugendgefährdenden Schriften eingetragen. 

Sein Inhalt ist offenbar geeignet ($ 15a Abs. 1 Gj$), Kinder und Jugendliche sozialethisch zu 
desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal „sittlich zu gefährden“ in $ 1 Abs. 1 Satz 1GjS 
nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung 
auszulegen ist. 

Die jugendgefährdende Wirkung ergibt sich aus dem mit antisemitischen Botschaften und 

Parolen durchsetzten Inhalt, der in seiner Schlußfolgerung sich zu der These verstärkt, dass es 

den Holocaust unter dem Naziregime nicht gegeben haben kann, weil dies voraussetzen wür- 

de, dass die an und für sich wehrhaften Juden sich „wie Lämmer in einem Schlachthof“ hätten 

umbringen lassen, Das Fazit: „Den Berichten, wonach es in den Konzentrationslagern des 

Dritten Reiches, die eine innere jüdische L agerverfassung und jüdische Lagerpolizei hatten, . 

reges geistiges Leben mit Langeruniversität, Bibliotheken, Musik- und Theateraufführungen, 

sportliche Betätigungen und ein erotisches Nachtleben gab, kommt.eine größere Wahrheit zu, 

als den Berichten-über Massengreuel, die das Andenken der in den Lagern verstorbenen In- 

ternierten ebenso schänden, wie das der deutschen Soldaten, die das Unglück hatten, diese



Menschen bewachen zu müssen. Alles, was der Legende des Holocausts dient, ver giftet die 
Herzen künftiger Generationen von Juden und Deutschen, “ e m” 

Kapiteln ar = Ahıtor das Ger cht, "dass sich. für beisere Mehschen halten Das ist, 
| Basis. für ein Resentiiment; gegenT uden, das Sich i in ‘öffenen Antiseinitisnüs entläden kann. 

ul hterinauert wird die Tendenz-dureh Kapitel wie.,,Das; ‚Weltger icht:der Juden über Deutsch- ' . 
land“; , ‚Auschwitz als ‚deutsche Erbsünde“,; „Jüdische Herrschaft dürch Schuldhebel Au- 

& !schwitz“/ „Au ;chwitz -- Tankstelle für Hap“ urid „Mässenpsychöse Auschwitz“, die eine ver- 
Er: ‚hängisvolle: Verstrickung : zwischen Deutschen und Juden klarmachen wollen, wobei den: 

Deutschen allerdings die Opferrolle vorbehalten: ist. Als weiterer. Aspekt ergibt sich: aus’ dem 
ansonsten wenig. strukturierten Buch eine, rassistische Tendenz, der Autor ist nicht:nur gegen 
die Vermischung. von ver 'schiedenen Vv olksrassen, ‚er r hält diese s sogar H dür. geßktlieh. 

‘Das Büch unterfälit Zwar’ ‚nicht a Wissenschaftsfreihieit gem. Zee. 5: Abs 3 8 GG, abe doc 
‚der Freiheit der Meinüngsäußer ung. gem. Art. 5 Abs. 1 GG. Die daher erforderliche Abwä- 
gung zwischen M einungsäußerungsfteiheit und Jügends schutz fälltindessen zugunsten dem ° 
zuletzt g genannten Rechtsgut aus. Die äntisemitische söwie rassistische Tendenz des Buches 

"wirkt,sich so’ gravierend aus,.dass die Meinungsäußerungsfreiheit i in diesem Fall hinter ‚dem, 
Jugendschutz zurückzutreten hat.. 

Aus den » gleichen: Gründen verbietet.sich die Anwendung des Br 2 as 

Gegen He Eutscheidung kann innsihelb e eines Mohats BB Zustellung schriftlich oder: zu j Pröfo- 
"kalt der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht. Köln; Appellhofplatz 1, 50667-Köln, An- 
fechtungsklage erhoben werden. Die vorherige Einlegu; ug eines Widerspruchs entfällt..Die 
Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Sie ist gegen die Bundösrepubl ik Deutschland, ver- 
treten durch die Bundesprüfstelle zu richten (8$ 20 GjS, 42 VwGO). Außerdem kann inner- 
halb eines Monats ab Z ustellung beider Bundesprüfsteli 'e Antrag auf Eütscheidung dur ch das 
12er-Gremium gestellt werden (8 15a Abs. 4 GjS). 
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